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ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude
gemäß den SS 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1

\
18. November 2013

J

GÜltig bis: 26-11-2024
Registriernummer 2 RP-2014-000290904 1

Gebäude
\

Hauptnutzung /
Gebäudl e

Adresse

Gebäudeteil

Baujahr Gebäude 3

Baujahr Wärmeerzouger 3’ 4

Nettogrundfläche 5

Wesentliche Energieträger für
und WarmwasserHI

EnergienE

Art der Lüftung / Kühlung 3

Nichtwohngebäude

Rehbachstraße 3, 67105 Schifferstadt

Attbau

1 900

2011

1.021 .1 m2

Erdgas E, Strom-Mix

Art: Verwendung:

)8( Fensterlüftung D Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung O Anlage zur
D Schachtlüftung D Lüftungsanlage ohne Wäl Kühlunginnung
D Neubau D AushangpflichtD Modernisierung

(Änderung / Erweiterung) )8( Sonstiges (freiwillig)O Vermietung / Verkauf
Anlass der Ausstellung
des

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes
Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energietndarfs unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als
Bezugsfläctn dient die Nettogrundfläctn. Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen
(Seite 4)

X Der Energieausw8is wurde auf der Grundlage von Berechnungen des EnetBietndarfs erstellt
(Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche Informationen zum Verbrauch
sind freiwillig. Diese Art der Ausstellung ist Pflicht bei Neubauten und bestimmten Modernisierungen nach 5 16
Absatz 1 Satz 3 EnEV. Die angegebenen Vergleichswarte sind die Anforderungen der EnEV zum Zeitpunkt der
Erstellung des Energteausweises (Erläuterungen - siehe SeIte 5).

D Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstetlt
(Energieverbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt, Die Vorgleichsworte beruhen auf
statistischen Auswertungen.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch O Eigentümer )8( Aussteller

n Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabo).
\ J

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises
b

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis
Gebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist
überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen.

\

beziehen sich auf das gesamte
lediglich dafür gedacht, einen

J

Aussteller

hort+hensel GmbH
Barbara Hart
Augustastraße 3
67655 Kaiserslautern

L

EXElrJl29bFr:t:?;lbara HBüt,fF:r,5TFl.Ii:

elf%q41;Iii;f# :’"-27.11.2014
Ausstellungsdatum

Datum der angew8nd8ten EnEV, gegebenenfalls angewondeton Änderungsverordnung zur EnEV 2 Bei nicht rechtzeItIger ZuteIlung
der Registriemummer (S 17 Absatz 4 Satz 4 und 5 EnEV) ist das Datum der Antragstellung einzutragen; die Registriemummer ist nach deren
Eingang nachträglich einzusetzen. 3 Mehrfachangat>an möglich 4 bei Wärmonetzen Baujahr der Üborgabestation
Nettogrunctfläche ist Im Sinne der EnEV ausschließlich der beheizte / gekühlte Teil der Nettogrundnäc#re

HottgonnRtI SoRw8ro, En8ryobor8ter 18599 8 0 9
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ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude
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Berechneter Energiebedarf des Gebäudes Registriernummer 2 RP-2014-000290904 2

Primärenergiebedarfr "Gesamtenergieeffizienz"
3

'“T~““;==”::;T;=::t
CC)2-Emissionen 3 70,7 kg/(m2'a)

300 400 500 >600

EnEV-Anford III

Neubau (Vergleichswert)
EnEV-Anforderungswert
modernisierter Altbau (Vergleichswert)

AnfersIgryngen ßqmÖl+ Fr.gV ‘ Für Fnqrqiql}qdprf+ber8qhnunqqn verwendetp9 Verfphrqn

Prirpär9nertIIebedorf

Ist-Wert 359,9 kWh/(m=-a) AnforderungsweR 211,7 kWh/(m'a)
[] Verfahren nach Anlage 2 Nummer 2 EnEV

X Verfahren nach Anlage 2 Nummer 3 EnEV (-EirbZonen-Modell-)
n

$Qmmer1Ët,her W§rmesc,hutz {bei NeUbaU)
> 1

[] eingehalten

D eingehalten
n Vereinfachungen nach S 9 Absatz 2 EnEV

[] Vereinfachungen nach Anlage 2 Nummer 2.1.4 EnEV

Endenergiebedarf
Jährlicher in kWh/(m2-a) für

Kühlung einschl.Lüftung 5jBeleuch BeIfI

270.6

17,1

8,9

Endenergiebedarf Wärme [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] 287,7 kWh/(m2'a)

Endenergiebedarf Strom [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] 8,9 kWh/(m2'a)J

Angaben zum EEWärmeG 6
d \ P

Zonen
H\

Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Wärme-und
Kältebedarfs auf Grund des Ernouerbare€norglon.Wärme.
gesetzes (EEWärmeG)

Fläche [mn 1 Anteil [%]
1.021 ,1 100.o

Art: Deckungsanteil: o/o

o/o

o/o

Ersatzmaßnahmen 7
DIe Anforderungen des EEWärmeG werden durch dIe
Er8atzmaßnahme nach 5 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWärmeG
erfüllt.

[] weitere Zonen in der Anlage

[] Die nach S 7 Absatz l Nummer 2 EEWärmeG verschärften
Anforderungswerte der EnEV sind eingehalten.

V8rschärfter Anforderungswert
Pdmärenergi8bedarf: kWh/(mz-a)

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren
Die EnergIeeinsparverordnung lässt fOr die Borechnung dos Energiobe-
darfs in vielen Fällen neben dem Berechnungsverfahren altomative Ver.
einfachungen zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen
führon können. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsäch.
lichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte sind spezifi-
sche Werte nach der EnEV pro Quadratmeter beheizt8/gekühlte Netto-
grundfläche

\

[] Die in Verbindung mit S 8 EEWärmeG um %
verschärften Anforderungsworto der EnEV sInd eIngehalten.

Verschärfter AnfoKierungsweR
Prlmärenergiebedarf; kWh/(m2a)

\ J J
1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Enorgieausweises 2 siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energioausweises
4 nur bei Neubau sowie bei Modemisierung im Fall des S 16 Absatz 1 Satz 3 EnEV
6 nur bei Neubau 7 nur bei Neubau im Fall der Anwendung von S 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWärmeG

Hottoenroth SoRw8ro, En8rulobor810r 18599 8.0.9

3 freiwilIIge Angabe
5 nur Hilfsenergiebedarf
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Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes Registriernummer 2 RP-2014-000290904 3

Endenergieverbrauch

0

======

100 200 300 400

D Warmwasser enthalten

0 100 200

[
300 400

[br Wert enthält den Stromverbrauch für

n Zusatzheizung O Warmwasser n LÜftung a eingebaute Beleuchtung n Kühlung D Sonstiges

Verbrauchserfassung

Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes( 3
HS

Gebäudenutzung
Br

Erläuterungen zum Verfahren

Gebäudekategorie/
Nutzung

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchs-
kennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung
vorgegeben. DIe Worte sind spezifische Werte pro
Quadratmeter beheizte/gekühlte NettogrundHäche. Der
tatsächliche Energieverbrauch eines Gebäudes weicht
insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich
ändernden NutzervertIaltens von den angegebenen
Kennwerten ab

L J
1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Enorgieausweises 2 siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energioausweisos
3 veröffentlicht unter www.bbsrenergieeinsparung.de durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Einvemehmen

mit dem Bundesministerium für WIrtschaft und Technologie 4 gegebenenfalls auch Leerstandszuscllläge in kWh

Hot©onroth SoRwaro. En8rDlebor8t8r 18599 8.0.9
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J
4Empfehlungen des Ausstellers Registriernummer 2 RP-2014-000290904

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung
P '\

Maßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind )8( möglich D nicht möglich

Empfohlene Modernisierungsmaßnahmen

empfohlen (freiwillige Angaben)

geschätzte
Kosten pro
eingesparte

Kilowatt-
stunde

Endenerqie

N r 8 A:11fau;eonl::1Te
Maßnahmenbeschreibung in

einzelnen Schritten
in 1 als

Zusammenhang 1 Einzel-
mit größerer 1 maß-

Modernisierung 1 nahme

geschätzte
Amortisa-
tionszeit

1 l Dach Dämmung der obersten
Geschossdecke zum Dachraum, z.B.
24 cm WLG 035. Dämmung der
Kellerdecke bei unbeheizten Räumen,
z.B. 8 cm WLG 025

0 X

21 Wände Dämmung der Heizkörpernischen. z.B.
Innendämmung Kalziumsilikat 10 cm
WLG 050

X X

31 Fenster Einbau von Fenstern mit 3-fach-
Wärmeschutzverglasung, z.B. U=0,9
W/m2K

x lx

41 Heizung Anlagenoptimierung mit hydraulischen
Abgleich und voreinstellbaren
Thermostatventile

X X

U weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der Information.
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz für eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind I BauEn - Bauplanung+Energieberatung, Anke Hirschmann-GaII
erhältlich bei/Önter: ' – } Augustastraße 3, 67655 Kaiserslautern

&

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

e
siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Enorgieausw8ises 2 siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Enorgioausweises

Hottg8nrott\ SoRw8re, Enorglotnrater 18599 8.O.9
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Erläuterungen 5

f
Angabe Gebäudeteil - Sqlte 1
Bei Nichtwohngebäuden, die zu einem nicht unerheblichen AnteII zu Wohn-

'\

zwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des Enorgieausweises gemäß
dem Muster nach Anlage 7 auf den Gebäudet8il zu beschränken, der
getrennt als Nichtwohngebäude zu behandeln ist (siehe im Einzelnen S 22
EnEV). Dies wird im Energieausweis durch dIe Angabe „Gebäudeteil“ deut-

Der Endenergiobedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jährlich
benötigte EnergIemenge Für Heizung. Warmwasser. eingebaute Beleuchtung,
Lüftung und Kühlung an. Er wird unter Standardklima und Standaninutzungs.
tndlngungen errechnet und ist ein Indikator für die EnergieeffIzienz eines
Gebäudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energie.
rrenge, die dem Gebäude unter Annahme von standardisierten Bedingungen
und unter BerücksictIügung der Energieverluste zugeführt werden muss, da-
mit die standardIsierte Innentemperatur, der Warmwassert)edarf. dIe notwen-

dige Lüftung und eingebaute Beleuchtung slctlergesteltt werden können. Ein
kleiner Wort signalisiert einen gerIngen Bedarf und damIt eine hohe
Energieeffizienz.

lich gemacht.

Em9\leIt?arg EnergIen - $oitq 1
Hier wird darüber informiert, wofür und in welcher Art emeuert)are Energien
genutzt werden, Bei Neubauten 8nthält Seite 2 (Angaben zum EEWärmeG)
dazu weitere Angaben.

Fr1.rqjqt,.dqrf - Settq ?
Der Energiebedarf wird hIer durch den Jahres-Primärener91ebedarf und den
Endenergiebedarf für die Anteile Heizung, Warmwasser, eIngebaute Be-

leuchtung, Lüftung und Kühlung dargestellt Diese Angaben werden rechne
risch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bau-
unterlagen bzw. gebäudebezogener Daten und unter Annahme von standar-

disierten RandbedIngungen (z.B. standardisierte Klimadaten, definlertes
NutzeNertralten, standanlisierte Innentemperatur und innere Wännegewinne)

berechnet. So lässt sich die energetische QuaIItät des Gebäudesun-
abhängig vom NutzervertIalten und von der Wetterlage beurteIlen. Insbeson-
dere wegen der standaKJisieden Randbedingungen erlauben die angege
.benen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch

Arlqet,er1 Xy-l 6Wärm.<; - S.it- 2
Nach dem EEWärmeG müssen Neubauten in bestlmmtem Umfang emeuer-
bare EnergIen zur Deckung des Wärme- und Kättebedarfs nutzen. In dem
Feld .Agaben zum EEWärme<Y sind die Art der eingesetzten erneuerbaren
Energien und der prozentuale Anteil der Pflichterfüllung abzulesen. Das Feld
„Ersatzmaßnahmen“ wird ausgefüllt. wenn die Anforderungen des
EEWärmeG teilweise oder vollständig durch Maßnahmen zur Einsparung von

Energie erfüllt werden. Die Angaben dienen gegenüber der zuständigen Be-
höHe als Nachweis des Umfangs der Pflichterfüllung durch die Ersatzmaß.
nahme und der Einhaltung der für das Gebäude geltenden verschärften
Anforderungswerte der EnEV.

PHmären9rqlql}edarf - $eIle 2
Der Pämärenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebäudes ab. Er

berOcksictüigt neben der Endenergie auch die sogenannte .,Vorketto" (Er-
kundung. Gewinnung, VerteIlung, Umwandlung) der jeweils eingesetzten
Energieträger (z.B. Heizöl, Gas, Strom, emeuert>are Energien etc.). Ein
kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe EnergIe-
effizienz sowie eine die Ressouran und die Urrlwelt schonende Energienut.
zung. Die angegebenen Vergleichswerte geben für das Gebäude die Anfor-
derun9en der EnEV an. die zum Zeitpunkt der Ausstellung des EnergIe-
ausweises galt. Sie sind im Fall eines Neubaus oder einer Mcxiernisierung
des Gebäudes, die nach den Vorgaben des S 9 Absatz l Satz 2 EnEV
durchgeführt wird, einzuhalten. Bei Bestandsgebäuden dienen sie zur Orten-
tierung hinsichtlich der energetischen Qualität des Gebäudes. Zusätzlich

können die mit dem Energiebedarf verbundenen CC)2-Emissionen des
Gebäudes freiwillig angegeben werden.

Enden9lx11everbrau9h - $eije ?
Die Angaben zum EndenergIevert3rauch von Wärme und Strom werden für
das Gebäude auf der Basis der Abrechnungen von Heizkosten bzw. der
Abrechnungen von En8rgleliof8ranten ermittelt. DabeI werden die Energie.

verbrauchsdaten des gesamten Gebäudes und nicht der einzelnen Nutzein-
heiten zugrunde geFegt. Die so ermittelten Werte sind spezifische Werte pro

Quadratmeter Nettogrundfläche nach der EnEV. Der erfasste Energiever-
brauch für die Heizung wird anhand dor konkreten örtlichen Wetterdaten und
mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerech-
net. DIe Angaben zum Endenergie verbrauch geben Hinweise auf die energe-
tische Qualität des Gebäudes. EIn kleIner Wert sIgnalisIert eInen geringen
Verbrauch Ein Rückschluss auf den künftig zu erwartenden Verbrauch ist
jedoch nicht möglich. Der tatsächIIche Verbrauch eIner Nutzungseinheit oder
eines Gebäudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und
sich ändernden Nutzervertlaltens oder sich ändernder Nutzungen vom ange.

gebenen Endenergieverbrauch ab

Der Endwert der Skala zum Primärenergiebeciarf beträgt. auf die Zehnerstel-
Ie gerundet, das Dreifache des Vergleichswerts ,EnEV Anforc$erungswen
modemisierter Altbau“ (140 % des „EnEV Anforderungswerts Neubau-).

Im Fall längorer Leerstände wird hierfür einpausctlaler Zuschlag rechnerisch
bestimmt und in die VeItJrauchseIfassung einbezogen. Ob und inwieweit der-
artige Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle ,Vor.
brauchserfassung“ zu entnehrrlen,

VTdlllllll'[{ljFjl}!.UL6 – ak:18ll3t1

Die EnEV steHt bei Neubauten und bestimmten baulichen Änderungen auch
Anforderungen an die energetische Qualität aller wärmeübertragenden Um-
fassungsflächen (Außenwände, Decken. Fenster etc.) sowie bei Neubauten
an den sommedichen Wärmeschutz (Schutz vor Überhitzung) eines Gebäu-
des

Die Vergletchswerte ergeben sich durch die Beurteilung gleicharttger Gebäu-
de. KleInere Verbrauchswerte als der Vergleichswert signalisieren eine gute

energetische QuaIItät im Verg}eich zum Gebäudebestand dieses Gebäude-
typs. Die Endwerte der beiden Skalen zum Endenergievert>rauch betragen,
auf die Zehnorstelle gerundet, das Doppelte des jeweiligen V8rgleichswerts.

Nach der EnEV besteht die Pflicht, in lmmobilienanzeigen die in 5 16a
Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafür erfordedichen Angaben
sind dem Energieausweis zu entnehrnen, je nach Ausweisart der Seite 2
oder 3.

nl 1 1) Id Prlm#renqr€1}pverbrpugh - $qtte 3
Der Primärenergieverbrauch geht aus dem für das Gebäude insgesamt ermit-
tetten EndenergieveItJrauch für Wärme und Strom hervor. Wie der Primär.

energietndarf wird er mithilfe von Umnünungsfaktoren ermittelt, die dIe Vor-
kette der jeweils eingesetzten Energieträger berücksichtigen. 3

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

HottQ8nroth Soäw8r8, Energleb8rat8r 18599 8.0.9


